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5. Änderung Bebauungsplan Nr. 1 "Fichtenweg" der 
Stadt Burg Stargard - Abwägung 

Organisationseinheit: 

Bau- und Ordnungsamt 
Datum 

14.02.2024 
Bearbeitung: 

Tilo Granzow 
Einreicher: 

Herr Granzow 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtentwicklungsausschuss (Vorberatung) 20.03.2024 Ö 
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard 
(Vorberatung) 09.04.2024 N 

Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard 
(Entscheidung) 24.04.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard beschließt die in der Anlage beigefügte 
Abwägungsdokumentation des Entwurfs der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
„Fichtenweg“ der Stadt Burg Stargard.  
  
Sachverhalt 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 
  
Abstimmungsergebnisse: 
Ausschuss Ja Nein Enthaltung 
FA       
WiFö       
SEA 7 0 0 
HA 8 0  2  

  
Rechtliche Grundlagen 
§ 1 Absatz 7 Baugesetzbuch 
 
Finanzielle Auswirkungen 
keine 
 
Anlage/n 

1 Abwägung 5. Änderung B-Plan Nr. 1 ''Fichtenweg'' (öffentlich) 
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Stadt Burg Stargard 
5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg“  

 
 

STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  
DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

nach § 4 Abs. 2 BauGB  
 

STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 

nach § 2 Abs. 2 BauGB  
 

BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
 

Beratungsstand: 
Stadtvertretung vom ………………. 

 
Aufgestellt: 
Burg Stargard / Neubrandenburg, den 13.02.2024 
 

Gemeinde Groß Nemerow     

Amt Stargarder Land Bau- und Ordnungs-
amt 

Mühlenstraße 30 17094 Burg Stargard Tel.: 039603 25342 Fax: 039603 25342 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Gudrun Trautmann Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern 30.11.2023  

2. Deutsche Telekom Technik GmbH 04.12.2023  

3. E.DIS Netz GmbH 29.11.2023  

4. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 02.01.2024  

5. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Neubrandenburg 29.11.2023  

6. GDMcom mbH 05.12.2023  

7. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 03.01.2024  

8. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH 10.01.2024  

9. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

10. Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 06.12.2023  

11. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 12.02.2024 Fristverlängerung bis 
05.02.2024 

12. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 20.12.2023  

13. Landesforst M-V 29.11.2023  

14. Wasser- und Bodenverband Obere Havel/Obere Tollense 18.12.2023  

 

Nachbargemeinden: 

1. Gemeinde Groß Nemerow 29.11.2023 nicht berührt 

2. Gemeinde Holldorf 29.11.2023 nicht berührt 

3. Gemeinde Lindetal 29.11.2023 nicht berührt 

4. Gemeinde Pragsdorf 29.11.2023 nicht berührt 

5. Stadt Neubrandenburg 02.01.2024 nicht berührt 

6. Gemeinde Blankensee 14.12.2023 nicht berührt 

7. Gemeinde Möllenbeck 14.12.2023 nicht berührt 

8. Stadt Woldegk 05.12.2023 nicht berührt 

9. Gemeinde Sponholz   

 

Während der öffentlichen Auslegung vom 04.12.2023 bis zum 12.01.2024 sind folgende Stellungnahmen eingegangen. 

1. Privatperson 2 19.12.2023 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Landesamtes für Gesundheit und 
Soziales werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen und als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Burg Stargard nimmt die Feststellung des Landesam-
tes für Gesundheit und Soziales, dass die gemeindliche Planung 
die Belange der Abteilung Arbeitsschutz nicht berührt, zur Kennt-
nis. 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu be-
achten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen und als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Burg Stargard nimmt die Feststellung Deutschen Tele-
kom Technik GmbH, dass sich Telekommunikationslinien des 
Unternehmens im Plangeltungsbereich der gemeindlichen Pla-
nung befinden, zur Kenntnis. 
Nach dem anliegenden Lageplan befinden sich die Telekommu-
nikationslinien innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche bzw. es 
sind Hausanschlussleitungen.  
Die fachtechnischen Hinweise werden als Hinweis in die Begrün-
dung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in die 
Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Burg Stargard nimmt die Feststellung der E.DIS Netz 
GmbH, dass sich im Plangeltungsbereich Leitungen des Mit-
telspannungs- und Niederspannungsstromnetzes befinden, zur 
Kenntnis. 
Anhand der anliegenden Lagepläne konnte festgestellt werden, 
dass diese Leitungen außerhalb der Änderungsbereich liegen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Neubrandenburger Stadtwerke 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen und in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Burg Stargard nimmt die Feststellung der Neubranden-
burger Stadtwerke GmbH, dass die Stellungnahme im Namen 
der Neubrandenburger Stadtwerke, der Neubrandenburger Was-
serbetriebe GmbH, der neu-medianet GmbH und der Tollenseu-
fer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH erteilt wird, zur 
Kenntnis. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass der gemeindlichen Pla-
nung unter Beachtung von Hinweisen zugestimmt wird. 
Die Gas-Mitteldruckleitung tangiert die Südgrenze des Flurstü-
ckes 178/35 und liegt nahe der Südgrenze des Flurstückes 
178/34. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Neubranden-
burger Stadtwerke einen 4 m breiten Schutzstreifen (jeweils 2 m 
beidseitig) fordern. Die Stadt Burg Stargard wird das Leistungs-
recht auf den privaten Grundstücken einstellen. 
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Die Stadt Burg Stargard nimmt zur Kenntnis, dass die Löschwas-
serversorgung aus dem Trinkwassernetz bereit gestellt werden 
kann. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Handwerkskammer Ostmecklen-
burg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Burg Stargard nimmt die Feststellung der Handwerks-
kammer Ostmecklenburg-Vorpommern, dass keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung erhoben werden, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der GDMcom GmbH werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung der GDM-
com GmbH, dass Erdgasspeicher Peissen GmbH, Ferngas Netz-
gesellschaft mbH, ONTRANS Gartransport GmbH und VNG 
Gasspeicher GmbH von der gemeindlichen Planung betroffen ist, 
zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Industrie und Handelskammer 
Neubandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Stadt Burg Stargard nimmt die Feststellung der 
Industrie und Handelskammer Neubandenburg, dass es keine 
Hinweise zur gemeindlichen Planung gibt, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Vodafone GmbH/Vodafone Ka-
bel Deutschland GmbH werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Burg Stargard nimmt zur Kenntnis, dass Vodafone 
GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH keine Einwände ge-
gen die gemeindliche Planung geltend macht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwal-
tung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Burg Stargard nimmt die Feststellung des Landesam-
tes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, dass sich 
keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Geltungsbereich der 
gemeindlichen Planung befinden, zur Kenntnis. 
Den Landkreis war am Verfahren beteiligt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte werden im Rahmen Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen und in die Begründung eingestellt. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Burg Stargard nimmt die fachtechnischen Hinweise der 
unteren Wasserbehörde zur Kenntnis. Die fachtechnischen Hin-
weise sind bei der Realisierung von Maßnahmen durch die Vor-
habenträger und deren Beauftragte zu beachten und werden als 
Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Die Stadt Burg Stargard nimmt die fachtechnischen Hinweise der 
unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde zur Kenntnis. Die fach-
technischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maßnahmen 
durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu beachten und 
werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Burg Stargard nimmt die fachtechnischen Hinweise zur 
Kampfmittelbelastung zur Kenntnis. Die fachtechnischen Hin-
weise sind bei der Realisierung von Maßnahmen durch die Vor-
habenträger und deren Beauftragte zu beachten und werden als 
Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
Die Löschwassersicherung erfolgt im Geltungsbereich der 1. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 1 über die Hydranten, die im 
Wohngebiet vorhanden sind. Die Neubrandenburger Stadtwerke 
GmbH haben in der Beteiligung mitgeteilt, dass das Löschwasser 
über die Hydranten bereitgestellt werden kann. 
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Die fachtechnischen Hinweise der unteren Verkehrsbehörde sind 
durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte bei der Realisie-
rung von Maßnahmen zu beachten und werden als Hinweis in die 
Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da es sich im Änderungsbereich ausschließlich um ein Vollge-
schoss handelt, kommt letztlich das Gleiche bei raus. Die Begrün-
dung wird korrigiert. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Land-
wirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Burg Stargard nimmt zur Kenntnis das aus Sicht des 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgi-
sche Seenplatte keine Betroffenheit bezüglich der gemeindlichen 
Planung besteht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Landesforst Mecklenburg-Vor-
pommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen. 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Burg Stargard nimmt die Feststellung Landesforst 
Mecklenburg-Vorpommern, dass forstliche Belange durch die ge-
meindliche Planung nicht betroffen sind, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Wasser- und Bodenverbandes 
„Obere Havel/Obere Tollense“ werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Burg Stargard nimmt die Feststellung des Wasser- und 
Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“, dass sich im 
Plangeltungsbereich kein Gewässer II. Ordnung befindet, zur 
Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung geäußerten Beden-
ken der Privatperson werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen; jedoch nicht in die Planung eingestellt. 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Burg Stargard nimmt die Bedenken der Privatperson, 
zur Überplanung der Fußwegverbindung zwischen Ahornweg 
und Lindenweg zur Kenntnis. 
Die Nutzung des Weges wird als sehr gering eingeschätzt. Außer-
dem trifft benachbart der Ahornweg auf den Lindenweg, womit 
eine gute fußläufige Verbindung vorhanden ist. 
Eine Nutzungsänderung auf einer kleinen Fläche beeinträchtigt 
das Wohngebiet nicht. Einer Wegelänge von 36 m steht dann eine 
Wegelänge von 68 m gegenüber. Dies ist im Verhältnis zum Ge-
samtweg zum Einkaufen und so weiter nicht erheblich erschwe-
rend. 
 
Die Stadt Burg Stargard ändert die Planungsabsichten nicht. 
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